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Die Zusammenfassung dient ausschließlich der techni-
schen Unterrichtung, das heißt sie soll einen raschen 
Überblick über den Inhalt der Erfindung gestatten und in 
maschinellen Dokumentationssystemen verwendbar 
sein. Sie ist nicht Teil der Anmeldung und kann daher 
nicht für die Bestimmung des Schutzumfangs und nicht 
als ursprüngliche Offenbarung der Erfindung im Sinne 
von § 34 Abs. 4 PatG herangezogen werden. Die Zusam-
menfassung ist nicht für den Inhalt der Erfindung maßge-
bend. Um ihren Zweck zu erfüllen, muss die Zusammen-
fassung leicht verständlich und übersichtlich sein und 
den wesentlichen Inhalt des in der Anmeldung beschrie-
benen mechanischen oder chemischen oder physikali-
schen Sachverhalts wiedergeben. Daher ist es zweckmä-
ßig, die durch § 36 PatG vorgeschriebenen Teile der Zu-
sammenfassung in einer stets genau eingehaltenen Glie-
derung wiederzugeben. Dies sollte nach folgendem 
Schema geschehen, wobei die angegebenen Ziffern zu 
verwenden wären. Die Zusammenfassung soll aus nicht 
mehr als 1500 Zeichen bestehen. 

Schema zur Zusammenfassung nach § 36 PatG 

1. Bezeichnung 

Die Bezeichnung ist in Übereinstimmung mit der Bezeich-
nung der Erfindung, also möglichst unter Angabe der be-
anspruchten Patentkategorien wie »Vorrichtung . . .«, 
»Verfahren . . .«, »Vorrichtung und Verfahren . . .« oder 
»Mittel . . .« anzugeben. 

2. Kurzfassung 

2.1. Technisches Problem der Erfindung = techni-
sche Aufgabe und Zielsetzung 

Die Aufgabe ist möglichst konkret im Hinblick auf die ge-
genüber dem Stand der Technik erreichten Vorteile an-
zugeben. 

2.2. Lösung des Problems beziehungsweise der 
technischen Aufgabe 

Hier sind die wesentlichen Merkmale der Lösung, bei-
spielsweise Gestaltungsmerkmale, Verfahrensschritte, 
Stoffkomponenten und so weiter anzugeben. Gegebe-
nenfalls sind mehrere Lösungswege anzugeben. Soweit 
eine Zeichnung mit Bezugszeichen beigefügt ist, sollen 
diese oder aber die wichtigsten in die Zusammenfassung 
aufgenommen werden. Die Bezugszeichen in der Zusam-
menfassung sollten in Klammern gesetzt werden. 

2.3. Anwendungsgebiet 

Anzugeben ist das spezielle Anwendungsgebiet in der Re-
gel entsprechend dem Ausführungsbeispiel, das in der 
Anmeldung beschrieben ist. 

3. Zeichnung 

Der Zusammenfassung kann eine Zeichnung beigefügt 
werden, die den Inhalt der Zusammenfassung verdeut-
licht und die Erfindung übersichtlich darstellt. 

Die Zeichnung zur Zusammenfassung ist nicht Teil der An-
meldung. 

Es ist oft sinnvoll, diejenige Zeichnung aus der Anmel-
dung auch der Zusammenfassung beizufügen, die die Er-
findung am genauesten darstellt. 

Zwingend erforderlich ist eine Zeichnung der Zusammen-
fassung beizufügen, wenn im Text der Zusammenfassung 
auf eine Zeichnung Bezug genommen wird. 

Die Auswahl der Zeichnung für die Zusammenfassung 
trifft die Prüfungsstelle, wenn sie vom Anmelder trotz 
Aufforderung nicht getroffen worden ist oder wenn in 
der Zusammenfassung mehrere Zeichnungen erwähnt 
sind und nicht eindeutig ist, welche Zeichnung die Erfin-
dung nach Auffassung des Anmelders am deutlichsten 
kennzeichnet. 

Beispiel 1 

1. Verfahren zur Herstellung von Methanol. 

2.1. Methanol wird bisher großtechnisch durch katalyti-
sche Hydrierung von Kohlenmonoxid in Gegenwart 
eines ZnO-Cr2O3 Mischkatalysators bei Temperatu-
ren von circa 400° C und Drucken von circa 30 MPa 
hergestellt. Die hohen Temperaturen und Drucke 
sind nur durch großen apparativen Aufwand be-
herrschbar. Das neue Verfahren soll bei niedrigen 
Temperaturen und Drucken durchführbar sein. 

2.2. Ein Cn-ZnO-Cr2O3 Katalysator wird bei der Herstel-
lung von Methanol durch katalytische Hydrierung 
von Kohlenmonoxyd verwendet; die Synthese er-
folgt bei einer Temperatur von 250° C und einem 
Druck von 5 MPa. Die Ausbeute bei diesem Verfah-
ren liegt über der der bekannten Verfahren. 

2.3. Herstellung von Methanol. 

3. . . . . . 



4 

Beispiel 2 

1. Spreizdübel. 

2.1. Die in Mauerwerk für das Einsetzen von Kunststoff-
Dübeln durch Bohren hergestellten Löcher besitzen 
abhängig von der Zusammensetzung des Mauer-
werks unterschiedliche Durchmesser. Dies wirkt sich 
bei den bekannten Dübeln nachteilig auf die zulässi-
gen Belastungswerte aus. Der neue Dübel soll sich ei-
nem möglichst großen Bereich von Bohrungsdurch-
messern anpassen. 

2.2. Um dem Dübel Federeigenschaften ähnlich einer 
Spannhülse zu geben, ist einer der üblicherweise im 
rohrförmigen Dübel vorhandenen vier Längsschlitze 
(6a) über die ganze Länge des Dübels geführt. In Ver-
bindung mit der sich gegen das Dübelende hin ko-
nisch verjüngenden Innenbohrung des Dübels ergibt 
sich nach Eindrehen der Schraube (3) eine gute An-
lage des mit Ringrippen versehenen Dübelmantels 
an den Wänden der Bohrung (1 bzw. 10). 

2.3. Der Dübel eignet sich aufgrund der Verspannungs-
möglichkeit über seine ganze Länge für Abstands-
montagen; vergleiche Abstand zwischen Brett (9) 
und Mauerwerk in der Zeichnung. 

Beispiel 3 

1. Anordnung zum wahlweisen Vervielfachen der 
Strom- und/oder Spannungswerte von flachen Solar-
generatoren. 

2.1. Bei bekannten Solargeneratoren werden die einzel-
nen Solarzellenmodule mit Hilfe einer aufwendigen 
und wenig variablen Verkabelung zusammenge-
schaltet. Die neue Anordnung soll es ermöglichen, 
Solarzellenmodule eines Bautyps in einer einfachen 
und kostengünstigen Serien- und/oder Parallelschal-
tung miteinander zu verbinden und einen variablen, 
an den jeweiligen Verwendungszweck angepassten 
Aufbau schnell zu realisieren. 

2.2. Bei jedem Modul (2) sind an gegenüberliegenden 
Seiten des aus Kunststoff bestehenden Modulkör-
pers (6) durch den Körper durchgehende, mit den 
Kontaktbahnen (9, 10) der Solarzellenanordnung (3, 
4, 5) verbundene Plus- beziehungsweise Minuskon-
taktbuchsen (11, 12) aus Metall angebracht. Ange-
passte Steckverbindungen (13, 14) aus leitendem  
oder isolierendem Material sind vorgesehen, um die 
Module (2) elektrisch und mechanisch zu verbinden. 

2.3. Die Anordnung ermöglicht durch beliebige Kombina-
tionen von Serien- und Parallelschaltungen von So-
larzellenmodulen eines einzigen Bautyps praktisch 
unbegrenzte Strom- und Spannungsabstufungen 
und damit die Verwendung dieses Solarzellenmoduls 
sowohl im Kleingerätebereich als auch zur Energie-
nutzung bei Fassaden- und Dachverkleidungen. 
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